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Bekanntmachung 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl des Bür ermeisters/der Bür ermeisterin der 

Stadt Telgte 
Datum 

am 17. April2016 

Gemäß§ 75b Abs. 1 Satz 1 der Kommunalwahlordnung- KWahiO- vom 31. August 1993 {GV. NRW. S. 592, 
967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 03.Dezember 2013 (GV. NRW. S. 730)- SGV. NW. 1112- fordere 
ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin auf. 

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der 

Mo. bis Fr. 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 
Mo. bis Mi. 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

während der Dienststunden: Do. 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr kostenlos abgegeben werden. 

Auf die Bestimmungen der §§ 15 und 17 sowie der §§ 46b und 46d Abs. 1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes -
KWahiG -in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 
S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Oktober2013 {GV. NRW. S. 564),- SGV. NRW. 1112- und der 
§§ 25 und 26 sowie der§§ 75a und 75b KWahiO weise ich hin. 

Insbesondere bitte ich zu beachten: 

1. Allgemeines 

1.1 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber/eine Bewerberio enthalten. Wahlvorschläge können von politi­
schen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlieh organisierten 
Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzetbewerbern/ 
Einzelbewerberinnen) eingereicht werden. Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar 
ist, kann sich selbst vorschlagen. Parteien und Wählergruppen können auch gemeinsam einen Bewer­
ber/eine Bewerberio vorschlagen. 

1.2 Als Bewerber/Bewerberio einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt 
werden. wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. Kommt 
eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihren Bewerber/ihre Be­
werberin in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

Wird von Parteien und Wählergruppen eine Person als gemeinsamer Bewerber/gemeinsame Bewerberin be­
nannt, ist sie entweder in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten Versammlungen der beteilig­
ten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen anderen 
als den gemeinsamen Bewerber/die gemeinsame Bewerberio wählen und zur Wahl vorschlagen. 

Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger/Unionsbürgerinnen), 
die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 

Die Bewarber/Bewerberinnen und die Vertrater/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen sind in ge­
heimer Wahl zu wählen. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

Als Vertreter/Vertreterio für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zusam­
mentritts der zur Wahl der Vertrater/Vertreterinnen einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt 
ist. 

Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss ei­
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstim­
mung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 



Das Nähere über die Wahl der VertreterNertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die Einberufung 
und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl 
des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen. 

Über die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin ist eine Niederschrift mit Angaben über Ort und Zeit der Ver­
sammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, VertreterNertreterinnen oder Wahlberech­
tigten und Ergebnis der Abstimmung zu fertigen. Der Leiter/Die Leiterin der Versammlung und zwei von die­
sem/dieser bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen haben dabei gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern. dass die Wahl des Bewerbers/der Bewerberio für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeiste­
rin in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen in der Vertretung der Stadt Telgte, in der Vertretung des Kreises Warendorf, im Landtag oder 
aufgrund eines Wahlvorschlags aus Nordrhein-Westfalen im Bundestag vertreten. so kann sie einen Wahl­
vorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte 
Parteien, die die Unterlagen gemäß§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Ta­
ge der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 

2. Form und Inhalt 

2.1 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 11 d zur KWahiO eingereicht werden. Er muss enthal­
ten: 

- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht, 
bei gemeinsamen Wahlvorschlägen die Namen und ggf. die Kurzbezeichnungen aller beteiligten Wahlvor­
schlagsträger; andere Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des Wahlvorschlagsträgers gekenn­
zeichnet werden; 

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift {Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver­
trauensperson enthalten. 

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahiG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den jeweiligen 
für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei an­
deren Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet 
wahlberechtigt sein. 

2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem von mindes-

tens ~ ·J Wahlberechtigten der Stadt Telgte persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein; dies gilt grundsätzlich auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die Wahl· 
berechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahl­
berechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gülti­
gen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, ·die der Wahlvor­
schlagsträger/die Wahlvorschlagsträgerio nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 
Der Unterstützungsunterschriften bedarf es nicht, wenn der bisherige Bürgermeister vorgeschlagen wird. 
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten 
Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen fallen. 

2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 160 "J Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unter­
schriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahiO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu be­
achten: 

- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind der 
Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, 
bei gemeinsamen Wahlvorschlägen sämtliche beteiligten Parteien oder Wählergruppen, bei Einzelbewer­
bern/Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Familienname, die VOrnamen und Wohnort des/der vorzu­
schlagenden Bewerbers/Bewerberin anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblät­
ter zu vermerken. 

- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt und zur An­
schrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Unterzeichnerio sowie der Tag der Unterzeichnung sollen 
vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerio persönlich und handschriftlich ausgefüllt werden. 



- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 
der Stadt Telgte nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahiO beizufügen, dass er/sie im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. 

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand meh­
rere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlägen un­
gültig. 

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/diese 
in der Stadt Telgte wahlberechtigt ist. 

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

-Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12c zur KWahiO; 
die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahiO abgegeben 
werden. Dabei hat der Bewerber/die Bewerberin zu versichern, dass er/sie für keine andere gleichzeitig 
stattfindende Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/Landrätin kandidiert. Die ord· 
nungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraus· 
setzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahiO; die Bescheinigung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahiO abgegeben werden. 

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über die Ver­
sammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin (Anlage 9c zur 
KWahiO) mit den nach§ 17 Abs. 8 KWahiG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt über die ge­
heime Abstimmung (Anlage 10c zur KWahiO). Die Beibrlngung einer Ausfertigung der Niederschrift 
und der Versicherungen an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags. 

Die Wahlvorschlä e für die Wahl des Bür ermeisters/der Bür ermeisterin der 

(48. Tag vor der Wahl) 

sind spätestens bis zum 29. Februar 2016 , 18.00 Uhr (Ausschlussfrist), 

beim Wahlleiter der 

Stadt Tel te, Rathaus, Baßfeld 4-6, 48291 Tel te 

Zimmer 109 einzureichen. 

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Män­
gel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden können. 

Ort, Datum DerWahllei 

~~-w 
48291 Telgte, 01 . September 2015 

"l Fünfmal, für die Wahl in Gemeinden bis 10.000 Einwohner dreimal soviel Wahlberechtigten, wie die Vertretung Mitglieder hat (§ 46d Abs.1 
Satz 3 KWahiG). 



STADT !TE.LGTE 
. ~----~----- -· .. .. 

Öffentliche Bekanntmachung 

über die Absicht der Einziehung einer öffentlichen Straßenfläche 

Der Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss des Rates der Stadt Telgte hat in sei~ 
ner Sitzung am 08.09.2015 die Einleitung des Einziehungsverfahrens gemäß § 7 Stra­
ßen- und Wegegesetz Nordrheln~Westfalen vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1 028) in der 
derzeit gültigen Fassung für nachfolgende öffentliche Straßenfläche beschlossen: 

Absicht der Einziehung einer öffentlichen Parkplatzfläche am "Orkotten" 
(Teilfläche aus dem Grundstück Gemarkung Teigte-Kirchspiel Flur 50 FlurstOck 690) 

Die Lage der Teilfläche kann auf einem entsprechenden Übersichtsplan in der Stadt.­
verwaltung Telgte, Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt, Baßfeld 4-6, 48291 Telgte, 
Zimmer 313, während der allgemeinen Dienststunden 

eingesehen werden. 

montags bis freitags 
montags bis mittwochs 
donnerstags 

08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Während der vorgenannten Dienstzeiten können zur Absicht der Einziehung innerhalb 
von drei Monaten, in der Zeit vom 14.09.2015 bis einschließlich 15.12.2015, eventuelle 
Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei der vorgenannten Stelle vorge~ 
bracht werden. 

Telgte, den 09.09.2015 



. STADT !TELGTE 
Bekanntmachung 

Ober die öffentliche Auslegung der 

5. Änderung des Bebauungsplanes "Telgte Süd-Ost" 
der Stadt Telgte 

Der Ausschuss für Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Te'~ 
gte hat in seiner Sitzung am 20.08.2015 die Durchführung des Verfahrens der 5. 
Änderung des Bebauungsplanes "Telgte Süd-Ost'' der Stadt Telgte gemäß § 2 Ab­
satz 1 BauGB beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich ist in der beigefügten Planübersicht gekennzeichnet. 

Der Bürgermeister wurde beauftragt, die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Ab­
satz 1 BauGB durchzuführen und die Behörden · und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird. gemäß § 4 BauGB 
zu hören. · · 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Gemäß § 3 Absatz 1 des Baugesetzbuches ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Aus­
wirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. Ihr ist Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung zu geben. 

Aus diesem Grund kann der Entwurf des oben genannten Bebauungsplanes in der 
Zeit vom 

14. September 2015 bis einschließlich 15. Oktober 2015 

bei der Stadtverwaltung Telgte, Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt, Baßfeld 4 ~ 
·6. 48291 Telgte, Zimrrier 315, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
werden. Der Planentwurf wird auf Wunsch erläutert. 

Während der vorgenannten Zeit können Bedenken und Anregungen zum Entwurf der 
5. Änderung qes Bebauungsplanes ''Telgte Süd-Ost" der Stadt Telgte schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der vorgenannten Stelle vorgebracht werden. 

Bekanntmachungsanordnung 

Hiermit wird gemäß § 52 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit § 2 
Absatz 3 der Verordnung über die öffentliche ·Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 ~ BekanntmVO ·) in der 
derzeitigen Fassung durch den Bürgermeister bestätigt. dass der Wortlaut des Auf­
stellungsbeschlusses mit dem Beschluss des Ausschusses für Planen und Bauen, 



Umland und Umwelt vom 20.08.2015 übereinstimmt und dass nach § 2 Absatz 1 und 
2 Bekanntmachungsverordnung verfahren worden ist. 

Der vorstehende Beschluss des Ausschusses für Planen und Bauen. Umland und 
Umwelt des Rates der Stadt Telgte vom 20.08.2015 zur 5. Änderung des Bebau. 
ungsplanes ·"Telgte Süd-Ost" der Stadt Telgte wird hiermit öffentlich bekannt ge­
macht. 

Telgte, den 01.09.2015 

Stadt Telgte 

~fr 



STADT TELGTE 
BEBAU·UNGSPLAN 

"TE.LGTE SÜ.D-OST" 
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JagdgenossenschaftN~6 

der Stadt Sendenhorst 
Der Jagdvorsteher 

-,S../10-

Geschäftstelle: 
Albersloh 
Königsberger Weg 12 
48324 Sendenhorst 
Ruf: 02535/432 

Sendenhorst, den 7. September 2015 

Hiermit lade ich zu einer Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Nr. 6 
der Stadt Sendenhorst am 

Donnerstag. dem 1. Oktober 2015. 19.30 Uhr. 

in der Gastwirtschaft Strohbücker. Alverskirchen. Holling 2. 
48351 Everswinkel. 

--- - ~-- -- -·- -· ---------- - - ~-- - ---

- herzlich ein. 

Tagesordnung 

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung 

2. a) Abnahme von Jahresrechnungen 
b) Entlastung des Vorstandes und des Jagdrechners 

3. Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung des 
bestehendenden Jagdpachtvertrages um weitere 9 Jahre ab dem 
1. April2016 

4. Beratung über die Haushaltspläne 

5. a) Wahlen zum Jagdvorstand 
b) Wahl der Rechnungsprüfer 

6. Verschiedenes 

Mit freundlichem Gruß 

Theodor Hunkemöller 

Anmerkung: 
Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder 
beschlussfähig. ' 
Vollmachten über Vertretungen sind vor dem Beginn der Versammlung dem 
Jagdvorsteher zu übergeben. 



Aufnahme eines Aufgebotes 

Qer Gläubiger des in Verlust geratenen Sparbuches 

Nr.334829306 

der Sparkasse MOnsterland Ost hat dessen Kraftloserklärung beantragt 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Vorlegung des Sparbuches 
anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch fOr kraftlos erklärt. 

Monster, 08.09.2015 
Sparkasse MOnsterland Ost 

Der Vorstand 

Aufnahme eines Aufgebotes 

Der Gläubiger des in Verlust geratenen Sparbuches 

Nr.301542999 

der Sparkasse Monsterland Ost hat dessen Kraftloserklärung beantragt. 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Verlegung des Sparbuches 
anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch fOr kraftlos erklärt. · 

MOnster,· 08. September 2015 
Sparkasse MOnsterland Ost 

Der Vorstand 



Aufnahme eines Aufgebotes 

Der Gläubiger des in Verlust geratenen Sparbuches 

Nr.334829272 

der Sparkasse MOnsterland Ost hat dessen Kraftloserklärung beantragt. 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Verlegung des Sparbuches 

· anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch für kraftlos erklärt. 

MOnster, 08.09.2015 
Sparkasse MOnsterland Ost 

Der Vorstand 

Aufnahme eines Aufgebotes 

Der Gläubiger des in Verlust geratenen Sparbuches 

Nr.334829264 

der Sparkasse Monsterland Ost hat dessen Kraftloserklärung beantragt. 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird. hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Verlegung des Sparbuches 
anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch für kraftlos erklärt. . 

MOnster, 08.09.2015 
Sparkasse MOnsterland Ost 

Der Vorstand 



Aufnahme einer Kraftloserklärung 

Das aufgebotene Sparkassenbuch 

Nr.376116026 

ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 

Münster, 03. September 201'5 

Sparkasse Münsterland Ost 

Der Vorstand 


